
Preisliste ab 01.01.2026

Pflege-
vergütung

Ausbildungs-
umlage 

Entgelt für 
Unterkunft 

Entgelt für 
Verpflegung 

Investitions-
kosten 

Eigenanteil Tag             
(inkl. Zimmer-

zuschlag)* 

Gesamt           
Tag                

(inkl. Zimmer-
zuschlag)* 

Zuzahlung 
Pflegekasse

Zuzahlung 
Pflegekasse

EURO/Tag EURO/Tag EURO/Tag EURO/Tag EURO/Tag 1 Tag 1 Tag monatlich/jährlich reicht für 

Grad 2 160,26 5,40 35,10 20,77 17,99 75,36 241,02 3.539,00 21 Tage

Grad 3 160,26 5,40 35,10 20,77 17,99 75,36 241,02 3.539,00 21 Tage

Grad 4 160,26 5,40 35,10 20,77 17,99 75,36 241,02 3.539,00 21 Tage

Grad 5 160,26 5,40 35,10 20,77 17,99 75,36 241,02 3.539,00 21 Tage

Kosten ab dem 4. Tag der Abwesenheit (ganztägige Abwesenheit)

Pflege-
vergütung 75%

Ausbildungs-
umlage 75%

Entgelt für 
Unterkunft 75%

Entgelt für 
Verpflegung 75%

Investitions-
kosten 100%

Eigenanteil                
Tag                 

(inkl. Zimmer-
zuschlag)* 

Gesamt             
Tag                 

(inkl. Zimmer-
zuschlag)* 

EURO/Tag EURO/Tag EURO/Tag EURO/Tag EURO/Tag 1 Tag 1 Tag

Grad 2 120,20 4,05 26,33 15,58 17,99 61,39 185,64

Grad 3 120,20 4,05 26,33 15,58 17,99 61,39 185,64

Grad 4 120,20 4,05 26,33 15,58 17,99 61,39 185,64

Grad 5 120,20 4,05 26,33 15,58 17,99 61,39 185,64

* Der Zimmerzuschlag beträgt täglich 1,50 €

Die Kurzzeitpflege wird taggenau abgerechnet.

Die Pflegekassen übernehmen die Kosten der pflegebedingten Aufwendungen in der Kurzzeitpflege bis zu 8 Wochen bis zu einem Betrag von jeweils 3.539,00 € im Kalenderjahr. 

Kurzzeitpflegegäste, die in der Häuslichkeit Pflegegeld nach § 37 SGB XI oder anteiliges Pflegegeld als Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI beziehen, erhalten während der Dauer einer Kurzzeitpflege und/oder Verhinderungspflege  

nach § 42 und § 39 SGB XI die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes fortgewährt. Dieses Pflegegeld kann auch für die Kosten des Aufenthalts verwendet werden.

Kurzzeitpflegegäste mit Pflegegrad 1 können den Entlastungsbetrag in Höhe von monatlich bis zu 131 € nach §§ 28a, 45b SGB XI für die Erstattung der Kosten des Kurzzeitpflegeaufenthalts verwenden. Kurzzeitpflegegäste mit Pflegegrad 2 - 5  

können den bei häuslicher Pflege bestehenden Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von monatlich bis zu 131 € nach § 45b SGB XI für die Erstattung der Kosten des Kurzzeitpflegeaufenthalts verwenden. Zu den erstattungsfähigen  

Kosten zählen dabei auch die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten.

Kassenanteil Eigenanteil

Haus Georgenberg Kurzzeitpflege


